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Die Schweiz verfügt über eine lange republikanische Tradition. Das zeigt sich etwa bei den Feiern zur Erinnerung an den Rütli-Schwur. Ein besonderes Element
der Schweizer Demokratie: die Autonomie der einzelnen Kantone. Dies spiegelt sich auch im Verhältnis zwischen Staat und Kirche wider. Foto: dpa

HINTERGRUND

Das Verhältnis zwischen Kirche und
Staat in der Schweiz ist eine Folge der
Entwicklung nach der Reformation. In
den Kantonen, die reformiert geprägt
waren, übernahm der Staat die kirch-
liche Oberaufsicht. Im Laufe der Zeit
haben sich auch für die katholischen
Gebiete solche Strukturen herausge-
bildet. Diese vom Staat geschaffenen
sogenannten „Landeskirchen“ be-
stehen parallel zu den von der kano-
nischen Ordnung vorgesehenen Struk-
turen. Der Staat sieht sich religiös
neutral, erkennt die Religionsgemein-
schaften aber als Körperschaften des
öffentlichen Rechtes an. Welche Rech-
te und Pflichten mit dieser Anerken-
nung auf diese „Landeskirchen“ zu-
kommen, wird von Kanton zu Kanton
unterschiedlich geregelt. Die meisten
Kantone schreiben den Landeskirchen
eine demokratische Verfassung vor,
die quer zur Hierarchie in der katho-
lischen Kirche steht.

Kirche gegen „Kirche“
In der Schweiz erhebt eine staatliche „Landeskirche“ die Kirchensteuer – Das hat Folgen V O N H E I N R I C H W U L L H O R S T

D
ie Diskussion um die Zukunft
der Kirchensteuer wird aktuell
in Deutschland engagiert ge-
führt. Viel komplizierter als hier

ist allerdings die Lage in der Schweiz. „Ka-
tholische Kirchensteuerzahler müssen in
Zukunft damit rechnen, dass ihre Finanz-
mittel im Einklang mit staatlichem Recht
für kirchenferne oder kirchenfeindliche Ak-
tivitäten eingesetzt werden“, heißt es in
einer Erklärung des Bistums Chur. Sie
nimmt Bezug auf eine Entscheidung des
Schweizer Bundesgerichts. Dort haben die
obersten Richter jetzt entschieden, dass es
zulässig ist, wenn eine vom Staat geschaffe-
ne „Landeskirche“ Organisationen unter-
stützt, deren Handeln nicht mit den Grund-
sätzen der Glaubenslehre der katholischen
Kirche vereinbar ist.

Züge des
Staatskirchentums
Um das zu verstehen, muss man zunächst

einmal das Staatskirchenrecht der Schweiz
begreifen. Dort organisiert nämlich der
Staat neben der offiziellen Kirche die Gläu-
bigen in sogenannten „Landeskirchen“. Der
Staat dominiert also gleichsam die Religion
und deshalb gibt es neben der in Deutsch-
land üblichen Struktur von Pfarrei und Bis-
tum eine zweite Struktur, die immer noch
Züge des Staatskirchentums trägt.
Damit nicht genug: In jedem einzelnen

der 26 Kantone können sowohl die Organi-
sationsstruktur als auch der Name der Ins-
titution unterschiedlich sein. Als Rechts-
person im zivilen Recht anerkannt ist dabei
meist nur die staatliche Organisationsform
und nicht die eigentliche, nach Kirchen-
recht verfasste Kirche.
In dem jetzt entschiedenen Verfahren

hatte das Bistum Chur beim Bundesgericht
Beschwerde gegen eine Entscheidung des
Bündner Verwaltungsgerichts eingelegt.
Der Grund dafür: Die vom Staat geschaffe-
ne „Katholische Landeskirche Graubün-
den“ unterstützt die Organisation „Adebar“.
So nennt sich eine „Beratungsstelle für Fa-
milienplanung, Sexualität, Schwangerschaft
und Partnerschaft für den Kanton Grau-
bünden“. In Chur berät sie seit über 40
Jahren Menschen bei Fragen im Bereich

der sexuellen Gesundheit. Finanziert wird
sie von der „Landeskirche“, die auch Mit-
glied der Organisation ist, mit 15000 Fran-
ken im Jahr. „Adebar identifiziert sich mit
den Leitlinien von ,Planned Parenthood‘“,
erklärt Giuseppe Gracia, Beauftragter für
Medien und Kommunikation im Erzbistum
Chur. „Die Organisation betrachtet Abtrei-
bungen als legitim und begleitet deren
Durchführung.“ Darüber hinaus stelle man
dort Beratungsbestätigungen für straflose
Abtreibungen bei Minderjährigen aus und
befürworte In-vitro-Fertilisation samt Sa-
menspende. „Die von ,Adebar‘ vertretenen
Positionen betreffend Verhütung, künstli-
che Befruchtung und sexuelle Aufklärung
sowie die dort propagierte Sexualpädagogik
stehen im Widerspruch zum katholischen
Glauben“, stellt Gracia fest.
Das Bistum Chur erhoffte sich mit der

Anrufung des Bundesgerichts in Lausanne
eine Klärung der Frage nach der Religions-
freiheit der katholischen Kirche in der
Schweiz und der sich daraus ergebenden
Folgen. „Es kann nicht richtig sein, wenn
eine ,Landeskirche‘ unter derMarke ,katho-
lisch‘ agiert, ihr Handeln aber nicht zu den
Grundsätzen und zur Lehre der katholi-
schen Kirche passt“, wandte das Bistum da-
mals ein. Dies umso mehr, als dieses Han-
deln gegen die Prinzipien der Kirche auch
noch mit Kirchensteuermitteln der Gläubi-
gen unterstützt werde. „Das entwertet auch
das kirchliche Zeugnis für den Schutz des
menschlichen Lebens, das dadurch un-
glaubwürdig wird“, erklärt Gracia.

„Landeskirchen“ sind
vom Staat geschaffen
Das Bundesgericht musste nun zwischen

zwei Alternativen entscheiden. Die eine wä-
re eine grundsätzliche Feststellung gewe-
sen, dass die „Landeskirchen“ den Charak-
ter haben, „im Dienst der eigentlichen ka-
tholischen Kirche zu stehen“. Dann würde
es sich folgerichtig verbieten, Organisatio-
nen mit einer gegen kirchliche Interessen
gerichteten Politik finanziell zu unterstüt-
zen. Die andere Alternative war die Bestäti-
gung, dass es nach dem Recht der Schweiz
zulässig ist, dass eine vom Staat geschaffene
„Landeskirche“ berechtigt ist, gegen die

ausdrücklichen Interessen und die Lehr-
meinung der katholischen Kirche zu han-
deln. Nach der Auffassung des Bistums
Chur besteht eine „Landeskirche“ als staat-
liches Gebilde zur Unterstützung der
eigentlichen Kirche und muss somit nach
ihren Grundsätzen handeln. Alles andere
verletze die korporative Religionsfreiheit
der römisch-katholischen Kirche.

I
n seiner am 17. Dezember 2018 er-
gangenen Entscheidung hat das Bun-
desgericht nun jedoch geurteilt, dass
die katholische Kirche einen solchen

Eingriff in ihre Religionsfreiheit hinneh-
men muss. Eine vom Staat geschaffene Or-
ganisation ist in dem Alpenland also nicht
nur berechtigt, von katholischen Christen
Steuern zu erheben, sondern auch, diese
gegen die Interessen der katholischen Kir-
che einzusetzen. In dieser Gemengelage
bleibe der eigentlichen katholischen Kirche
nahezu nur noch die Rolle der „zuschauen-
den Dritten“.

Eingezogene Steuern gelten
als staatliche Finanzmittel
Das Bundesgericht sieht die „Landeskir-

che“ als Teil der im schweizerischen Recht
verankerten Staatskirchenstruktur. Die
Gelder, die die „Landeskirche“ von den ka-
tholischen Kirchensteuerzahlern erhebt,
sind nach der Auffassung der Richter somit
keine Gelder der katholischen Kirche. Das
Bundesgericht bewertet sie vielmehr als
staatliche Finanzmittel, die mittels einer
Kultussteuer erhoben werden. Dies bedeu-
tet, dass diese Mittel unabhängig von der
katholischen Kirche und daher auch gegen
ihre Glaubensvorgaben eingesetzt werden
können. Da es insoweit um staatliches Han-
deln geht, schlussfolgert das Gericht, dass
der „einzelne Gläubigen keinen Anspruch
darauf hat, dass der Staat bestimmte Hand-
lungen nicht vornimmt, fördert oder unter-
stützt, die mit seiner eigenen religiösen
oder weltanschaulichen Auffassung nicht
vereinbar sind“. Eine Beeinträchtigung der
Religionsfreiheit sieht das Bundesgericht
bei dieser Rechtslage jedenfalls nicht. „Be-
züglich des Betrages könne dieKirche darü-
ber hinaus ja die Einschränkung vorneh-

men, dass er beispielsweise nicht für die Be-
ratung über Abtreibungsmethoden einge-
setzt werden dürfe.
Dennoch bleibt es bei der finanziellen

Unterstützung einer solchen Organisation,
die in vielen Bereichen gegen die Interessen
der Kirche aufgestellt ist. Das Bistum Chur
sieht darin weiterhin eine erhebliche Beein-
trächtigung.

System nicht tragbar
für Kirche
Das Bundesgerichtsurteil hat transparent

gemacht, dass die katholische Kirche in der
Schweiz nichts gegen diese Täuschung und
den Missbrauch ihres Namens seitens ,ka-
tholischer Landeskirchen‘ unternehmen
kann“, beklagt der Bistumssprecher.
Das Urteil macht damit deutlich, dass das

staatskirchenrechtliche System in der
Schweiz in dieser Form für die katholische
Kirche kaum noch länger für die Zukunft
tragbar sein wird.

Venezuela: Maduro
bittet Papst umHilfe
CARACAS/BOGOTA (DT/KNA) Im
Machtkampf in Venezuela hat Präsident
Nicolas Maduro Papst Franziskus um Ver-
mittlung angefragt. Er habe um Hilfe in
einemProzess gebeten, der einenDialog er-
möglichen soll, sagte der sozialistische Prä-
sident dem Sender Sky 24 am vergangenen
Montag. Sollte der Papst auf die Bitte ein-
gehen, wäre es der zweite Anlauf des Vati-
kan, zwischen den beiden Lagern zu vermit-
teln. Der erste Versuch war gescheitert,
nachdemMaduro im Sommer 2018 das frei
gewählte Parlament aufgelöst und durch
eine verfassungsgebende Versammlung mit
linientreuen Anhängern ersetzt hatte. Kir-
chenvertreter warfen ihm damals vor, gege-
bene Zusagen nicht eingehalten zu haben.
Unterdessen laufen die Vorbereitungen

für Hilfslieferungen aus Kolumbien nach
Venezuela auf Hochtouren. Oppositions-
führer Juan Guaido, der sich zum Interims-
präsidenten ausgerufen hat, forderte, dass
sich das Militär auf „die Seite der Mensch-
lichkeit und der Hilfe“ stellen solle.
Auch die Venezolanische Bischofskonfe-

renz forderte die Maduro-Regierung am
Montag in einer Pressekonferenz auf, die
notwendigen Genehmigungen für die Hilfs-
lieferungen auszustellen. Der Generalse-
kretär der Bischofskonferenz, Weihbischof
Jose Trinidad Fernandez aus Caracas, be-
kräftigte, die Kirche stelle sich auf die Seite
derer, die Hilfe am meisten bräuchten.

Philippinen: Angst
vor Anschlägen
MANILA (DT/KNA) Unter scharfen Si-
cherheitsvorkehrungen haben am vergan-
genen Mittwoch Bewohner der philippini-
schen Insel Mindanao über den Beitritt
zum neuen Autonomiegebiet für Muslime
abgestimmt. In der ersten Volksabstim-
mung am 21. Januar votierten dieWähler in
der bisherigen autonomen Muslimregion
ARMMmit großer Mehrheit für die Schaf-
fung einer autonomen Region. Bei dieser
Abstimmung entschieden die Menschen in
mehreren Städten und Distrikten zweier
Provinzen, ob diese dem neuen Autonomie-
gebiet beitreten sollen. Nach den Anschlä-
gen auf eine katholische Kathedrale sowie
eine Moschee im Januar wurden die Si-
cherheitsvorkehrungen für die zweite
Volksabstimmung massiv erhöht. Polizei
und Armee setzten gemeinsam mehr als
13000 Soldaten und Beamte für einen
friedlichen Ablauf des Urnengangs ein, hieß
es am vergangenen Dienstag in einer Mel-
dung der regierungsamtlichenNachrichten-
agentur PNA. Am 24. Januar kamen bei der
Explosion von zwei Bomben in und vor der
Kathedrale von Jolo aufMindanaomehr als
20 Menschen ums Leben. Die Terrororga-
nisationen „Islamischer Staat“ und ihr phi-
lippinischer Ableger Abu Sajaf meldeten
sich als Urheber des Anschlags. Drei Tage
darauf starben durch einen Granatenangriff
auf eineMoschee in Davao zwei Menschen.


